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Die Bundesrepublik Deutschland

und

die Schweizerische Eidgenossenschaft

sind wie folgt übereingekommen:

I. Kapitel: Flugverkehrskontrolle

Artikel 1

Ausübung der Flugverkehrskontrolle

(1) Die Bundesrepublik Deutschland gestattet der Schweizerischen Eidgenossenschaft die Ab-

wicklung des Luftverkehrs nach Maßgabe des deutschen Rechtes und den besonderen Bestimmun-

gen dieses Vertrages in einem Teil des süddeutschen Luftraums südlich und westlich einer Linie

zwischen den Städten Breisach bei Freiburg – Reutlingen – Ulm – Leutkirch – Oberstaufen. Die

Schweizerische Eidgenossenschaft führt die Flugverkehrskontrolle (Flugverkehrskontrolldienst,

Fluginformationsdienst, Flugalarmdienst) im genannten Luftraum durch. Die Bundesrepublik

Deutschland erkennt die zu diesem Zweck von der Schweizerischen Eidgenossenschaft nach Satz 1

vorgenommenen Kontrollmaßnahmen zur Durchführung der Flugverkehrskontrolle an.

(2) Die Vertragsstaaten legen die genauen vertikalen und lateralen Ausdehnungen innerhalb des in

Absatz 1 Satz 1 genannten Luftraums in dem anliegenden Luftraumplan fest. Änderungen des Luft-

raumplanes werden durch die Gemeinsame Luftverkehrskommission nach Artikel 11 empfohlen

und treten an dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsstaaten einander mitgeteilt haben, dass die in-

nerstaatlichen Vorschriften für das Inkrafttreten erfüllt sind. Maßgebend ist der Tag des Eingangs

der letzten Mitteilung.
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(3) Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist befugt, die Aufgaben nach Absatz 1 von einem Flug-

sicherungsunternehmen mit Sitz im schweizerischen Hoheitsgebiet durchführen zu lassen. Ihre Ver-

pflichtungen aus diesem Vertrag bleiben davon unberührt.

(4) Die operationell notwendigen Einzelheiten werden zwischen den mit der Durchführung der

Flugsicherung beauftragten Stellen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eid-

genossenschaft im Rahmen von operationellen Betriebsabsprachen geregelt.

Artikel 2

Spannungs-, Verteidigungs- oder Bündnisfall; Militärische Schutzflüge

(1) Im Zusammenhang mit der Durchführung der Flugverkehrskontrolle über deutschem Hoheits-

gebiet durch eine schweizerische Stelle ist die Bundesrepublik Deutschland berechtigt, im Vorfeld

der Feststellung des Spannungs-, Verteidigungs- oder Bündnisfalles die Wirkungen dieses Vertra-

ges zu suspendieren. Die Anordnung und die Aufhebung der Suspendierung erfolgen auf diplomati-

schem Wege.

(2) Schutzflüge der deutschen Luftwaffe und der NATO müssen in den betroffenen Lufträumen

jederzeit lagegerecht und mit dem vorgesehenen Vorrang durch die deutschen Luftverteidigungs-

stellen durchgeführt werden können. Solche Flüge werden der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

wenn immer möglich, rechtzeitig bekannt gegeben.

Artikel 3

Haftung

(1) Verschulden Bedienstete der Stelle, welche die Flugsicherung nach diesem Vertrag durchführt,

Schäden an Personen, Sachen oder Rechten, die durch Einwirkung des Luftverkehrs im Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland eingetreten sind, so haftet hierfür die Bundesrepublik
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Deutschland nach Maßgabe der Vorschriften, nach denen sich ihre Haftung für das eigene Flugsi-

cherungsunternehmen bestimmt.

(2) Die Schweizerische Eidgenossenschaft wird der Bundesrepublik Deutschland alle erforderli-

chen Aufwendungen und alle Schäden ersetzen, die der Bundesrepublik Deutschland im Zusam-

menhang mit der Erledigung der Ansprüche nach Absatz 1 erwachsen.

(3) Den Geschädigten steht kein direkter Anspruch gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft,

die schweizerische Flugsicherungsstelle und deren Bedienstete zu.

(4) Die Bundesrepublik Deutschland hat, wenn gegen sie ein Anspruch nach Absatz 1 geltend ge-

macht wird, die Schweizerische Eidgenossenschaft unverzüglich in Kenntnis zu setzen und sie im

Falle einer gerichtlichen Geltendmachung auch hierüber zu unterrichten.

(5) Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweizerische Eidgenossenschaft sind verpflichtet,

sich gegenseitig die für die Bearbeitung des Schadensfalles sachdienlichen Informationen und Be-

weismittel zur Verfügung zu stellen.

(6) Im Falle der Inanspruchnahme der Bundesrepublik Deutschland nach Absatz 1 stehen der

Schweizerischen Eidgenossenschaft die Mitwirkungsrechte nach Maßgabe des anwendbaren Pro-

zessrechtes der Bundesrepublik Deutschland zu. Die Bundesrepublik Deutschland wird der Schwei-

zerischen Eidgenossenschaft vergleichbare Mitwirkungsrechte beim Abschluss oder der Ablehnung

eines außergerichtlichen Vergleiches einräumen.

(7) Die Bundesrepublik Deutschland hat die Schweizerische Eidgenossenschaft von der Erledigung

des Anspruchs in Kenntnis zu setzen; Abschriften der Entscheidung, des Vergleiches oder der sonst

zur Erledigung führenden Verfügungen sind beizufügen.
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(8) Zur Entscheidung von Streitigkeiten über Ansprüche nach Absatz 1 sind ausschließlich die or-

dentlichen Gerichte der Bundesrepublik Deutschland zuständig.

Artikel 4

Amts- und Rechtshilfe

(1) Für die mit der Durchführung der Flugsicherung über deutschem Hoheitsgebiet verbundenen

Arbeitsbereiche stellen die Vertragsstaaten die gegenseitige und zeitige Gewährung sachdienlicher

Informationen und Mitteilungen sicher und gewährleisten den regelmäßigen Austausch der Infor-

mationen zwischen den betroffenen Betriebsstellen der Vertragsstaaten. Insbesondere verpflichtet

sich die Schweizerische Eidgenossenschaft der Bundesrepublik Deutschland die Daten über den

Luftverkehr, der über deutsches Hoheitsgebiet unter schweizerischer Flugverkehrskontrolle ohne

Einschaltung der deutschen für die Flugsicherung zuständigen Stelle geführt wurde, zur Verfügung

zu stellen.

(2) Die Bediensteten des Flugsicherungsunternehmens der Schweizerischen Eidgenossenschaft

bleiben in dienstrechtlicher, insbesondere disziplinarrechtlicher, haftungsrechtlicher und strafrecht-

licher Hinsicht den schweizerischen Vorschriften unterworfen.

(3) Die Bestimmungen über die Rechtshilfe in Strafsachen bleiben unberührt.

Artikel 5

Flugunfalluntersuchung

Die Schweizerische Eidgenossenschaft stellt sicher, dass die deutsche Bundesstelle für Flugunfall-

untersuchung über sämtliche Flugunfälle und Störungen nach Maßgabe der deutschen Vorschriften

unterrichtet wird, soweit sie über deutschem Hoheitsgebiet festgestellt werden. Sie stellt die not-

wendigen Unterlagen zur Untersuchung bereit. Sie gestattet den Vertretern der zuständigen Behörde
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ihre Räume zu betreten, Einsicht in die einschlägigen Unterlagen (Untersuchungsberichte, Radar-

datenaufzeichnungen, Tonbänder und so weiter ) zu nehmen und überlässt sie im erforderlichen

Umfang zur Auswertung für die dazu erforderliche Dauer. Der Schweizerischen Eidgenossenschaft

ist Gelegenheit zu geben Beobachter zur Untersuchung zu bezeichnen. Sie wird über die Ergebnisse

der Untersuchung unterrichtet.

II. Kapitel: Auswirkungen des Betriebs des Flughafens Zürich auf deutsches Hoheitsgebiet

Artikel 6

An- und Abflugverkehr zum und vom Flughafen Zürich

(1) Die Gestattung und die Anerkennung der Kontrollmaßnahmen der Schweizerischen Eidgenos-

senschaft im Sinne des Artikels 1 sollen die Abwicklung des An- und Abflugverkehrs zum und vom

Flughafen Zürich über deutschem Hoheitsgebiet ermöglichen und erfolgen dabei unter folgenden

Bedingungen und der Voraussetzung, dass die Bundesrepublik Deutschland die Flugsicherungsver-

fahren über deutschem Hoheitsgebiet und die Regelungen über deutschem Hoheitsgebiet nach den

Buchstaben a bis g  durch eine Rechtsverordnung festgelegt hat:

a) In der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr Ortszeit wird der Anflugverkehr über deutschem

Hoheitsgebiet nicht unterhalb einer Flughöhe von Flugfläche 100 durchgeführt. Aus-

genommen sind Flüge, für welche aufgrund von zwingenden äußeren Umständen kei-

ne Alternative zu einem Anflug aus Norden besteht. Diese Umstände sind insbesonde-

re: Sicherheitsgründe, ungünstige Wetterbedingungen, Winterdienst, Pistensperrung

infolge von Unfällen, Flüge des Such- und Rettungsdienstes und Ausfälle von Navi-

gationssystemen. Die Schweizerische Eidgenossenschaft unterliegt in solchen Fällen

gegenüber der Bundesrepublik Deutschland einer Meldepflicht. Rechtliche Gründe,

Verkehrsaufkommen oder Umlaufverspätungen stellen keine äußeren Umstände dar.
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b) An Samstagen, Sonntagen und den in der Anlage genannten gesetzlichen Feiertagen in

Baden-Württemberg, jeweils in der Zeit von 20.00 bis 22.00 Uhr und von 06.00 bis

09.00 Uhr Ortszeit, wird der Anflugverkehr über deutschem Hoheitsgebiet nicht un-

terhalb einer Flughöhe von Flugfläche 100 abgewickelt; die Ausnahmeregelungen

nach Buchstabe a gelten entsprechend.

c) Über deutschem Hoheitsgebiet werden unterhalb der Flugfläche 100 weniger als 100.000

Anflüge pro Kalenderjahr abgewickelt. Die Anflugverteilung auf die Pisten 14 und 16 über

deutschem Gebiet erfolgt möglichst gleichmäßig, mindestens im Verhältnis 2 zu 1, unab-

hängig davon, auf welcher Piste gelandet wird. Die Einzelheiten, einschließlich der zeitli-

chen Verteilung, werden von der nach Artikel 11 eingesetzten Gemeinsamen Luftverkehrs-

kommission erörtert. Soweit erforderlich werden Empfehlungen erarbeitet, die nach Erfül-

lung der innerstaatlichen Vorschriften in Kraft treten. Wird die Anzahl von 100.000 Anflü-

gen in einem Kalenderjahr überschritten, so verringert sich die zugelassene Anzahl der An-

flüge im darauffolgenden Jahr entsprechend. Die Überschreitung der 100.000 Anflüge darf

höchstens 10% betragen. Ein aus dem Jahresbetrieb sich ergebender Saldo muss im folgen-

den Jahr abgebaut werden.

d) Warteverfahren über deutschem Hoheitsgebiet werden in der Regel nur für Anflüge

auf die Pisten 14 und 16 genutzt.

e) Bei der notwendigen Neugestaltung des Betriebskonzeptes bis spätestens Februar

2005 werden auch zusätzliche Warte- und Anflugverfahren außerhalb des deutschen

Hoheitsgebietes eingerichtet. Diese Verfahren werden an das deutsche Luftverkehrs-

netz angebunden.

f) Der Abflugverkehr wird so geführt, dass der Einflug in das deutsche Hoheitsgebiet nicht un-

terhalb Flugfläche 100 erfolgt. Ausgenommen sind Flüge mit Luftfahrzeugen, die aufgrund

ihrer Leistungsdaten oder ihrer Destination eine Reiseflughöhe unterhalb der Flugfläche 100
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einnehmen müssen. Solche Flüge werden auf die 100.000 Anflüge pro Kalenderjahr nicht an-

gerechnet.

Abflugverfahren von den Pisten 32 und 34 sind wie folgt festzulegen:

1. Der nominelle Flugweg nach den Richtlinien und Empfehlungen der Internationalen Zi-

villuftfahrt-Organisation (ICAO) für die Verfahrensplanung unterschreitet nicht den Min-

destabstand von zwei nautischen Meilen zur deutschen Grenze. Die Berechnungen des

nominellen Flugweges beruhen auf folgenden Werten: Angezeigte Fluggeschwindigkeit

(IAS) während der Links- oder Rechtskurve von 210 Knoten ( ICAO-Minimumanforde-

rung), Querneigungswinkel (bank angle) von 25 Grad (Abweichung von ICAO).

2. Soweit erforderlich werden die Startpunkte für die Pisten 32 und 34 am Beginn der zum

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verfügbaren Startlaufstrecke (take off run available –

TORA) festgelegt.

3. Ausnahmsweise führen Langstreckenflüge, welche aufgrund der Wettersituation (hohe

Temperaturen, nasse Piste, Wind und so weiter) und trotz Start ab Pistenbeginn die erfor-

derliche Steigleistung für einen Grenzabstand nach Nummer 1 nicht erbringen können, den

Geradeausflug weiter bis 9 nautische Meilen nördlich der Navigationsanlage Kloten; die

Schweizerische Eidgenossenschaft unterliegt in solchen Fällen gegenüber der Bundesrepu-

blik Deutschland einer Meldepflicht. Diese Ausnahmeregelung gilt nur dann, wenn auf-

grund zwingender äußerer Umstände nach Buchstabe a oder wegen gleichzeitiger Anflüge

auf die Pisten 32 beziehungsweise 34 ein Abflug Richtung Süden nicht möglich ist. Diese

Flüge werden auf das Kontingent nach Buchstabe c angerechnet.

g) Nach Sichtflugverkehr verkehrende Propellerflugzeuge mit einem höchstzulässigen

Abfluggewicht bis 8618 kg sowie Hubschrauber und Flüge, welche nicht flugplanmä-
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ßig erfasst werden, sind von den Bestimmungen über den An- und Abflugverkehr aus-

genommen.

(2)  In der Bundesrepublik Deutschland ansässige natürliche oder juristische Personen ha-

ben die gleichen Rechte im Zusammenhang mit allfälligen Entschädigungen für Flug-

lärmimmissionen oder mit Ansprüchen auf Schallschutzmaßnahmen oder anderen Sach-

leistungen infolge der Fluglärmimmissionen, wie sie natürlichen oder juristischen Personen

in der Schweizerischen Eidgenossenschaft zustehen, die vergleichbaren Belastungen aus-

gesetzt sind. Rechtssubjekten in der Bundesrepublik Deutschland darf kein Nachteil daraus

entstehen, dass die entsprechenden Regelungen nach schweizerischem Recht erst mit In-

krafttreten dieses Vertrages wirksam werden. Anspruchsgegner ist die Schweizerische

Eidgenossenschaft.

Artikel 7

Bau- und betriebliche Verfahren

(1) Die oberste Luftfahrtbehörde der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird die oberste Luft-

fahrtbehörde der Bundesrepublik Deutschland unverzüglich unterrichten, soweit Vorhaben im Zu-

sammenhang mit dem Bau oder dem Betrieb des Flughafens Zürich beschlossen, geändert oder er-

gänzt werden sollen. Die Gemeinsame Luftverkehrskommission nach Artikel 11 kann Ausnahmen

zu dieser Unterrichtungspflicht vereinbaren.

(2) Vorhaben nach Absatz 1, die Auswirkungen auf das deutsche Hoheitsgebiet haben und die über

diesen Vertrag hinausgehen, bedürfen der einvernehmlichen Zustimmung  der Vertragsparteien.

(3) In allen Verfahren über Erteilung,  Änderung und/oder Aufhebung von Konzessionen und son-

stigen Bewilligungen, deren Wahrnehmung Auswirkungen auf das deutsche Hoheitsgebiet haben

können, wird den möglicherweise betroffenen Landkreisen und Gemeinden sowie den dort nieder-

gelassenen natürlichen und juristischen Personen die gleiche Rechtsstellung und Verfahrensbeteili-
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gung eingeräumt, die nach schweizerischem Recht den entsprechenden schweizerischen Gebiets-

körperschaften, Einwohnern und Unternehmen zustehen.

Artikel 8

Fluglärmmessstationen

Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist verpflichtet, die Kosten für den weiteren Betrieb der

deutschen Fluglärmmessstationen in den Ortsteilen Hohentengen und Herdern der Gemeinde Ho-

hentengen, Kreis Waldshut, zu übernehmen.

III. Kapitel: Übrige Bestimmungen

Artikel 9

Delegation der Pflichten

Die Schweizerische Eidgenossenschaft kann die ihr mit diesem Vertrag übertragenen Durchfüh-

rungs- und Kostentragungspflichten auf Dritte übertragen; die Übertragung der Durchführungs-

pflichten nach Artikel 1 Absatz 3 bedarf der Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland. Die

Verpflichtungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft aus diesem Vertrag gegenüber der Bun-

desrepublik Deutschland bleiben davon unberührt.
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Artikel 10

Schutz personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten dürfen nur an die zuständige Stelle übermittelt werden. Die weitere

Übermittlung an andere Stellen und die Verwendung für andere Zwecke dürfen nur mit vorheriger

Zustimmung der übermittelnden Stelle erfolgen. Die Verwendung der aufgrund dieses Vertrages

übermittelten Daten ist nur für den im Vertrag bezeichneten Zweck, für den die Daten übermittelt

worden sind, und zu den durch die übermittelnde Stelle im Einzelfall vorgegebenen Bedingungen

zulässig. Die Übermittlung ist darüber hinaus zulässig:

a) für Zwecke, für welche die Daten ebenfalls nach diesem Vertrag übermittelt werden dürfen,

b) zur Verhütung und Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung, sowie

c) zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit.

Der Empfänger unterrichtet die übermittelnde Stelle auf ihr Ersuchen über die Verwendung der

übermittelten Daten und über die dadurch erzielten Ergebnisse. Im Übrigen gelten die für jeden

Vertragsstaat jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften.

(2) Die übermittelnde Stelle ist verpflichtet, auf die Richtigkeit der zu übermittelnden Daten sowie

auf die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit in Bezug auf den mit der Übermittlung verfolgten

Zweck zu achten. Dabei sind die nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht geltenden Übermitt-

lungsverbote zu beachten. Erweist sich, dass unrichtige Daten oder Daten, die nicht übermittelt

werden durften, übermittelt worden sind, so ist dies dem Empfänger unverzüglich mitzuteilen. Er ist

verpflichtet, die Berichtigung oder Vernichtung vorzunehmen.

(3) Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu seiner Person übermittelten Informationen sowie

über den vorgesehenen Verwendungszweck Auskunft zu erteilen. Eine Verpflichtung zur Aus-

kunftserteilung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, dass das öffentliche Interesse, die Aus-
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kunft nicht zu erteilen, das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung überwiegt. Im Übri-

gen richtet sich das Recht des Betroffenen, über die zu seiner Person vorhandenen Datei Auskunft

zu erhalten, nach dem innerstaatlichen Recht des Vertragsstaates, in dessen Hoheitsgebiet die Aus-

kunft beantragt wird.

(4) Wird jemand infolge von Übermittlungen im Rahmen des Datenaustausches nach diesem Ver-

trag rechtswidrig geschädigt, so haftet ihm hierfür die empfangende Stelle nach Maßgabe ihres in-

nerstaatlichen Rechts. Sie kann sich im Verhältnis zum Geschädigten zu ihrer Entlastung nicht dar-

auf berufen, dass der Schaden durch die übermittelnde Stelle verursacht worden ist. Leistet die emp-

fangende Stelle Schadensersatz wegen eines Schadens, der durch die Verwendung von unrichtig

übermittelten Daten verursacht wurde, so erstattet die übermittelnde Stelle den Gesamtbetrag des

geleisteten Schadensersatzes.

(5) Soweit das für die übermittelnde Stelle geltende nationale Recht in Bezug auf die übermittelten

personenbezogenen Daten besondere Löschungsvorschriften vorsieht, weist die übermittelnde Stelle

den Empfänger darauf hin. Unabhängig von diesen Fristen sind die übermittelten Daten zu löschen,

sobald sie für den Zweck, für den sie übermittelt worden sind, nicht mehr erforderlich sind.

(6) Die übermittelnde und die empfangende Stelle sind verpflichtet, die Übermittlung und den

Empfang von personenbezogenen Daten aktenkundig zu machen. Die übermittelnde und die emp-

fangende Stelle sind verpflichtet, die übermittelten personenbezogenen Daten wirksam gegen unbe-

fugten Zugang, unbefugte Veränderung und unbefugte Bekanntgabe zu schützen.

Artikel 11

Gemeinsame Luftverkehrskommission

(1) Die Vertragsstaaten bilden eine Gemeinsame Luftverkehrskommission, die in regelmäßigem,

mindestens jährlichem Abstand, zusammentritt. Auf Antrag eines Vertragsstaates wird die Gemein-
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same Luftverkehrskommission auch außerordentlich einberufen. Die Gemeinsame Luftverkehrs-

kommission gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Jeder Vertragsstaat bestellt drei Mitglieder, die weitere Stellen hinzuziehen können.

(3) Die Gemeinsame Luftverkehrskommission behandelt jede Frage, die sich aus der Auslegung

und der Anwendung dieses Vertrages ergibt. Sie begleitet die Umsetzung und die Einhaltung der

Bestimmungen des Vertrages und nimmt insbesondere die ihr nach diesem Vertrag zugewiesenen

Aufgaben wahr.

Artikel 12

Konsultationen

Zur Erörterung von Änderungen dieses Vertrages kann ein Vertragsstaat, nachdem sich die Ge-

meinsame Luftverkehrskommission nach Artikel 11 damit befasst hat, jederzeit eine Konsultation

verlangen. Das gilt auch für Erörterungen über die Auslegung und die Anwendung des Vertrages,

wenn nach Ansicht eines Vertragsstaates ein Meinungsaustausch nach Artikel 11 kein zufrieden-

stellendes Ergebnis erbracht hat. Die Konsultation beginnt binnen 30 Tagen nach Eingang des Ver-

langens bei dem jeweils anderen Vertragsstaat.

Artikel 13

Streitbeilegung

(1) Jede Streitigkeit über die Auslegung und die Anwendung dieses Vertrages, die nicht nach Arti-

kel 11 und 12 beigelegt werden kann, wird auf Verlangen eines Vertragsstaates einem Schiedsge-

richt zur Entscheidung vorgelegt.
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(2) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet, indem jeder Vertragsstaat ein Mitglied be-

stellt und beide Mitglieder sich auf den Angehörigen eines dritten Staates als Obmann einigen, der

von den Regierungen der Vertragsstaaten bestellt wird. Die Mitglieder sind innerhalb von zwei Mo-

naten, der Obmann innerhalb von drei Monaten zu bestellen, nachdem der eine Vertragsstaat dem

anderen mitgeteilt hat, dass er die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsgericht unterbreiten will.

(3) Werden die in Absatz 2 genannten Fristen nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer

anderen Vereinbarung jeder Vertragsstaat den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes in Den

Haag bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt der Präsident die Staatsangehö-

rigkeit eines der Vertragsstaaten oder ist er aus einem anderen Grund verhindert, so nimmt sein

Vertreter die Ernennungen vor. Besitzt auch der Vertreter die Staatsangehörigkeit eines der beiden

Vertragsstaaten oder ist auch er verhindert, so nimmt sein Vertreter die Ernennung vor.

(4) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit aufgrund bestehender Verträge und des

allgemeinen Völkerrechts. Seine Entscheidungen sind bindend und von den Vertragsstaaten zu be-

folgen. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten des von ihr bestellten Schiedsrichters sowie ihrer Ver-

tretung in dem Verfahren vor dem Schiedsgericht; die Kosten des Obmannes sowie die sonstigen

Kosten werden von den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Im Übrigen regelt das

Schiedsgericht sein Verfahren selbst.

Artikel 14

Suspendierung

Die Vertragsstaaten können die Wirkung dieses Vertrages suspendieren:

a) Wenn feststeht, dass der andere Vertragsstaat seine Pflichten nach Artikel 1, 6 und 7 in grober

Weise verletzt, so dass dadurch eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord-

nung erfolgt und angemessene Abhilfemaßnahmen nicht innerhalb von 15 Tagen nach diesbe-

züglicher Notifizierung erfolgt sind.
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b) Artikel 2 Absatz 1 bleibt unberührt.

Die Anordnung und Aufhebung der Suspendierung erfolgen jeweils auf diplomatischem Wege.

Artikel 15

Geltungsdauer und Kündigung

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von jedem Vertragsstaat auf diplo-

matischem Wege gekündigt werden. In diesem Fall tritt der Vertrag zwölf Monate nach Eingang

der Mitteilung bei dem anderen Vertragsstaat außer Kraft, sofern nicht die Kündigung vor Ablauf

dieser Zeit durch Vereinbarung zurückgenommen wird.

Artikel 16

Vorläufige Anwendung

(1) Artikel 6 Absatz 1 wird bis zum Inkrafttreten dieses Vertrages nach Maßgabe des jeweiligen

innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten wie folgt vorläufig angewendet:

Buchstabe a: ab dem 19. Oktober 2001;

Buchstabe b: ab dem 27. Oktober 2002;

Buchstabe c: spätestens am 20. Februar 2005; die Schweizerische Eidgenossenschaft bemüht sich,

ab dem 18. Oktober 2001 die gegebenen und die neu zu schaffenden betrieblichen

Möglichkeiten zur Entlastung Süddeutschlands unter Einhaltung der rechtlichen Vor-

aussetzungen möglichst rasch zu nutzen. Die Zahl der im Jahr 2000 über süddeutsches

Gebiet erfolgten Anflüge wird innerhalb der Übergangsfrist von 41 Monaten ab Para-

phierung nicht überschritten. Die Gemeinsame Luftverkehrskommission nach Artikel

11 wird vierteljährlich über die Entwicklung der Bewegungszahlen orientiert.
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Buchstaben d und e: spätestens am 20. Februar 2005;

Buchstabe f: ab dem 20. Februar 2005;

Buchstabe g: ab dem 19. Oktober 2001.

(2) Die Gemeinsame Luftverkehrskommission nach Artikel 11 wird nach der Unterzeichnung un-

verzüglich gebildet und nimmt ihre Tätigkeit auf.

Artikel 17

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der

Europäischen Gemeinschaft

Die in den sektoriellen Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft

und der Schweizerischen Eidgenossenschaft festgelegten Rechte und Verpflichtungen bleiben von

den Bestimmungen dieses Vertrages unberührt und sind in der jeweils geltenden Fassung anzuwen-

den.

Artikel  18

Überprüfung des Vertrages

Dieser Vertrag wird 8 Jahre nach Unterzeichnung anhand der folgenden Kriterien überprüft:

a) Entwicklung des Luftverkehrs,
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b) Entwicklung der Lärmbelastung,

c) Kosten- Nutzen-Analyse.

Artikel 19

Nebenurkunde

Das beiliegende Protokoll ist Bestandteil des Vertrages. Änderungen, die Gegenstände dieses Proto-

kolls betreffen, werden durch die Gemeinsame Luftverkehrskommission nach Artikel 11 empfohlen

und treten an dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander mitgeteilt haben, dass die inner-

staatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. Maßgebend ist der Tag des Eingangs der

letzten Mitteilung.

Artikel 20

Ratifikation und Inkrafttreten

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich in

....................................................... ausgetauscht.

(2) Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach Austausch der Ratifikationsurkunden

in Kraft.

Geschehen zu ..................... am ......................... in zwei Urschriften in deutscher Sprache.

Für die Für die

Bundesrepublik Deutschland Schweizerische Eidgenossenschaft
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